






























































Beilage ./1 Leistungsbild MA 42 Epk-Fläche „Mitte“ 

 
Leistungsbild für landschaftsarchitektonische gemäß Ö-Norm L1100 Planungsleistungen 

 
Grundlagenanalyse und Vorentwurf         
 

• Grundlagenanalyse  

• Ausarbeitung eines Vorentwurfes inkl. Erstellung Grobkostenschätzung in Abstimmung mit den Wiener 
Stadtgärten und anderen Fachdienststellen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und 
allenfalls erforderlichen Bewilligungen (Parkleitbild, BDA, Baupolizei, Brandschutz, etc.). 

• Präsentation des Vorentwurfes im Rahmen einer Bürgerbeteiligung/Projektpräsentation 

• Teilnahme an den erforderlichen Besprechungen und Erstellung der Besprechungsprotokolle auf Basis 
der standardisierten Vorlage der Wiener Stadtgärten (Freigabe durch die Wiener Stadtgärten) 

 
Entwurf             
 

• Erarbeitung der Entwurfspläne inklusive Kostenschätzung auf Basis des genehmigten Vorentwurfs unter 
Berücksichtigung der Rückmeldungen aus dem Bürger*innenbeteiligungsverfahren 

• Führung der notwendigen Abstimmungsbesprechungen mit Behörden, Fachdienststellen und 
Sonderfachleuten, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber (AG).  

• Präsentation des Entwurfes im Rahmen einer Bürgerbeteiligung/Projektpräsentation  

• Teilnahme an den erforderlichen Besprechungen und Erstellung der Besprechungsprotokolle auf Basis 
der standardisierten Vorlage der Wiener Stadtgärten (Freigabe durch die Wiener Stadtgärten) 

 
Ausführungsplanung                        
 

• Erarbeitung der erforderlichen Detailpläne 

• Erarbeitung der Vorlagen und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen für die nach den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Bewilligungen oder Zustimmungen 

• Teilnahme an den erforderlichen Besprechungen und Erstellung der Besprechungsprotokolle auf Basis 
der standardisierten Vorlage der Wiener Stadtgärten (Freigabe durch die Wiener Stadtgärten) 

• Erstellung eines kolorierten Entwurfsplanes für Bautafel (vereinfachte Darstellung). 

• Funktionenbeschreibung für nichtstandardisierte Objekte 

• Erstellung einer Kostenzusammenstellung unter Einhaltung des bekanntgegebenen Kostenrahmens 
 
Visualisierungen (Optional)        

 
• Erstellung von Visualisierungen für z.B. Präsentationen, Presseaussendungen. Die Qualität/Auflösung 

muss sich für die Verwendung von PowerPoint Präsentationen und Ausdrucken auf einem A0 Plakat 
eignen. Die Blickrichtungen/-achsen der jeweiligen Visualisierung sind in Abstimmung mit den Wiener 
Stadtgärten zu wählen (Freigabe durch die Wiener Stadtgärten). 
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 Leistungsverzeichnisse (LV)  
 
 
Zu Projektierungsbeginn ist vom AN mit dem/der jeweiligen Teamleiter*in der Gruppe Vergabe und 
Grünraumgestaltung (VGG), abgestimmt auf die Projektrahmenbedingungen (Bauvolumen, Zufahrt, 
Baudauer, etc.), ein Auf- bzw. Abschlag in Prozenten auf die MA 42-Mittelpreise zu vereinbaren, welche 
projektbezogen im Zuge der Kostenschätzungen zur Anwendung kommen sollen!  
 

• Die nachvollziehbare Dokumentation der Massenermittlung ist den Wiener Stadtgärten vorzulegen, z.B. 
durch Pläne, Tabellen und Massenaufstellungen (z.B. Pflanzmaterial inkl. Angabe der Pflanzqualitäten).  

• Die Leistungsverzeichnisse (ausgenommen Beleuchtung) sind getrennt nach folgenden Gewerken:  
o Gärtnerische Herstellungsarbeiten  
o Lieferung von Stauden (bei geringen Mengen kann, nach Absprache mit dem zuständigen 

Referatsleiter GG, die Pflanzenlieferung auch im LV Gärtnerische Herstellungsarbeiten 
inkludiert werden) 

o Lieferung von Gehölzen (bei geringen Mengen kann, nach Absprache mit dem zuständigen 
Referatsleiter GG, die Pflanzenlieferung auch im LV Gärtnerische Herstellungsarbeiten 
inkludiert werden) 

o Lieferung und Montage von Spielplatzgeräten/Fitnessgeräten 
o Lieferung/Montage von nichtstandardisierten Ausstattungselementen 

… unter Verwendung der aktuellen standardisierten Leistungsbeschreibung der Gemeinde Wien zu 
erstellen:  
- derzeit die die FSV-VI-006, welche bei der Forschungsgemeinschaft für Straße, Schiene und 

Verkehr, in Wien 4., Karlsgasse 5, als Grundlage zu erwerben ist  
- und der kostenlosen Ergänzungsleistungsbeschreibung zu FSV-VI-006. Zu finden unter 

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/leistungsbeschreibungen.html . 

• Für die Entwicklung und Errichtung der Spielplatzgeräte und Möblierungselemente ist im Vorfeld der 
LV-Erstellung eine funktionale Beschreibung zu erstellen -  ausgenommen Standardausstattung laut 
Parkleitbild. 

• Darstellung der Herstellungskosten (Kostenanschlag) auf Basis der LVs und dem Letztstand der 
Materialliste (in Ergänzung zu den Leistungen in den LVs) in Abstimmung mit den Wiener Stadtgärten. 

•  Teilnahme an den erforderlichen Besprechungen und Erstellung der Besprechungsprotokolle auf Basis 
der standardisierten Vorlage der Wiener Stadtgärten (Freigabe durch die Wiener Stadtgärten). 

 
 
Planerische Begleitung der Bauausführung     
 

• Die Baubesprechungen finden regelmäßig (1x wöchentlich) statt 

• Nach Abschluss der Herstellungsarbeiten ist ein georeferenzierter Archivplan inkl. sämtlicher 
Planänderungen zu erstellen  

 
Technisch-geschäftliche Oberleitung der Herstellungsarbeiten     
 
Obliegt den Wiener Stadtgärten! 
 
Erhaltungsplanung und Pflegekonzept        
 

• Die Erstellung der Pflegepläne erfolgt durch die Wiener Stadtgärten 

• Das Erhaltungsziel soll im Umfang von max. 1 A4-Seite definiert werden, z.B. Hecke: geschnitten – 
freiwachsend; Rasen oder Naturwiese. 

• Das Pflegekonzept soll in Hinsicht auf die Erhaltung der „planerischen Intention“ erstellt werden. 
 
 

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/leistungsbeschreibungen.html
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Lieferung der Planunterlagen          
 
Die Lieferung umfasst die in der nachstehenden Tabelle angeführten Pläne in pdf-Format. Zusätzlich sind, ab dem 
Entwurf, die Planunterlagen in AutoCAD (*.dwg, Version in Absprache mit den Wiener Stadtgärten) unter 
Anwendung der CAD-Richtlinien der Wiener Stadtgärten zu liefern. 
Die Pläne müssen georeferenziert sein! 
 
Die angeführten Maßstäbe sind beispielhaft und nach Absprache mit den Wiener Stadtgärten dem Plangebiet 
anzupassen. 
 
Folgende Pläne sind jedenfalls zu liefern:         

 Planinhalt Maßstab 1: 

Vorentwurf  200 (100) 

Entwurf  200 (100) 

Technischer Lage-, Höhenplan  Befestigte Flächen, Einfassungen Zäune, 
Grund/Widmungsgrenzen, Höhenkoten, Einlaufschächte 
Entwässerung, Lichtpunkte, Einbauten, Absteckungskotierung, 
inkl. aller Planadaptierungen 

200 (100) 

Einbautenplan Alle Leitungen und Schächte, mit Dimensionen u Höhenkoten, 
Armaturen (UFH, Regner, Trinkbrunnen, Einläufe) für Be-, 
Entwässerung nach erfolgter Abstimmung mit MA 34, MA 42 - 
deutlich hervorgehoben 

200 (100) 

Detailpläne Schlosser (bei Bedarf) 50 (20, 10) 

Detailpläne Zimmermann (bei Bedarf) 
50 (20, 10) 

Detailpläne Wegebau Aufbauten, Anschlüsse 50 (20, 10) 

Bepflanzungsplan  200 (100) 

Absteckplan  200 (100) 

Ausstattung Möblierung, Müllsammelgefäße, Spielplatzgeräte 
200 (100) 

Massenermittlung Abbruch korrespondierend zu den Positionen im LV bzw. Massenauszug 
200 (100) 

Massenermittlung Neubau korrespondierend zu den Positionen im LV bzw. Massenauszug 
200 (100) 

Baumentfernungs- und 
Ersatzpflanzungsplan 

(bei Bedarf) 
200 

Statische Pläne (bei Bedarf)  

Präsentationsplan (Letztstand) für Bautafel  

Archivplan Technischer Plan inkl. sämtlicher Planänderungen 200 (100) 
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Nebenkosten:           
 
Die angeführten Pläne sind in den angebotenen Einheitspreisen der einzelnen Leistungspakete enthalten. 
Sämtliche Zwischenergebnisse und Arbeitsgrundlagen (Pläne) werden nicht vergütet. Eventuell anfallende 
Kosten für Leistungen von Sonderfachleuten (Statiker, etc.), welche sich aus dem Gestaltungskonzept des Planers 
ergeben, sind in angeschätzter Höhe in die Einheitspreise einzukalkulieren. Sonderfachleute müssen im 
verbindlichen Angebot (entsprechend MD BD – SR 75 Pkt. 13.07.2 und 13.07.3) als Subunternehmer bekannt 
gegeben werden.  
Eventuell erforderliche, zusätzlich beauftragte Planunterlagen (z.B. Visualisierungen) werden gesondert 
verrechnet.  
 
Berücksichtigung des Wiener Parkleitbildes der MA 42     
 
Die Inhalte des Wiener Parkleitbildes und aller anderen Planungsgrundlagen/Richtlinien sind zu berücksichtigen. 
 
Weitergabe von Planergebnissen, Beantwortung von Anfragen     
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Weitergabe von Ergebnissen aus beauftragten 
Planungsleistungen an Dritte nicht zulässig ist! 
Alle diesbezüglichen Anfragen (z.B. Planinhalte, Interviews) und alle Informationsweitergaben an Dritte sind an 
die Wiener Stadtgärten weiter zu leiten! 
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MA 69 – 1620332 – 2022  

 
 
 

DIENSTBARKEITSVERTRAG 
 

 

welcher zwischen den Dienstbarkeitsgeber*innen1 oder deren 
Rechtsnachfolger*innen im Eigentum und der Baurechtsnehmerin2 oder deren 
Rechtsnachfolger*innen im Eigentum der Baurechtsliegenschaft einerseits sowie der 
Stadt Wien, Rathaus, 1082 Wien, andererseits abgeschlossen wird, wie folgt: 
 

1. Die Dienstbarkeitsgeber*innen sind grundbücherliche Eigentümer*innen der 
dienenden Grundstücke Nr. [•] inneliegend in der EZ [•] der Katastralgemeinde 01658 
Hirschstetten. 
 
2. Die Dienstbarkeitsgeber*innen als Eigentümer*innen der dienenden 
Grundstücke Nr. [•], räumen für sich und ihre Rechtsnachfolger im Eigentum dieser 
Grundstücke, der Stadt Wien auf der im angeschlossenen – einen integrierenden 
Bestandteil dieses Vertrages bildenden – Servitutsplan (Anlage ./A) [•] dargestellten 
Fläche im Ausmaß von [•] m², die Dienstbarkeit der Duldung der jederzeitigen 
Benützung einer öffentlichen Parkanlage samt den dazugehörigen Einrichtungen 
für jedermann ein.  
 
Die Stadt Wien nimmt diese Rechtseinräumung ausdrücklich an. 
 
3. Die Einräumung der Dienstbarkeit gemäß Punkt 2. dieses Vertrages erfolgt 
unentgeltlich. Einvernehmlich wird festgehalten, dass die Einräumung der 

 
1 ISd Vertrages sind einerseits ein einzelner Projektwerber oder mehrere bzw. alle Projektwerber, bzw. 
der Baurechtsgeber sowie deren Rechtsnachfolger im Eigentum an den vertragsgegenständlichen 
Grundstücken gemeint. Jedenfalls soll es sich beim Vertragspartner der Stadt Wien aber um die 
Eigentümer der Stammliegenschaft handeln.  
2 Zum Zeitpunkt des Abschlusses des SBV ist das die Gemeinnützige Bau- u. 
Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd“ eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (FN 
99147 f), 1230 Wien, Untere Aquäduktgasse 7, sollte sich dies im Zuge der weiteren Entwicklung 
ändern, ist dies entsprechend anzupassen. 
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unentgeltlichen Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Wien in Erfüllung von 
städtebaulichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien zur Umsetzung von 
städtebaulichen Zielsetzungen erfolgt und somit keine Schenkungsabsicht gegeben 
ist. 
 
4. Die Dienstbarkeitsgeber*innen sind verpflichtet, die gegenständliche 
Parkanlage auf eigene Kosten dauerhaft zu erhalten, in Stand zu setzen, zu betreiben, 
zu beleuchten, zu reinigen, winterlich zu betreuen, zu entwässern sowie 
gegebenenfalls zu erneuern. Ferner sind die Dienstbarkeitsgeber*innen zur Einhaltung 
aller damit in Zusammenhang stehenden gesetzlichen Bestimmungen und 
Vorschriften verpflichtet. 
 

5. Die Einräumung der Dienstbarkeit gemäß Punkt 2. dieses Vertrages erfolgt auf 
unbestimmte Dauer. 

 
6. Die in Punkt 2. dieses Vertrages bezeichnete Dienstbarkeit wird bereits seit dem 
__.__.____ ausgeübt.  
 
Dieser Tag gilt auch als Stichtag für den Übergang von Rechten und Pflichten, Nutzen 
und Lasten, Gefahr und Zufall. 

 
7. Die Dienstbarkeitsgeber*innen tragen für die in Punkt 2. dieses Vertrages näher 
bezeichnete Dienstbarkeit und im Rahmen der von ihnen gemäß Punkt 4. dieses 
Vertrages übernommenen Verpflichtungen die Haftung des Wegehalters und die 
Haftung aus der Straßenverkehrsordnung.  
 
Weiters haften die Dienstbarkeitsgeber*innen hinsichtlich der in Punkt 2. dieses 
Vertrages näher bezeichneten Dienstbarkeit und im Rahmen der von ihnen gemäß 
Punkt 4. dieses Vertrages übernommenen Verpflichtungen für alle Schäden, die durch 
Erhaltung, die Instandsetzung, den Betrieb, die Beleuchtung, die Reinigung, die 
winterliche Betreuung, die Entwässerung, die Erneuerung und den Bestand an 
Personen und Sachen entstehen und halten die Stadt Wien aus diesem Titel schad- 
und klaglos. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend, wenn die 
Dienstbarkeitsgeber*innen einer ihrer Verpflichtungen gemäß Punkt 4. dieses 
Vertrages nicht beziehungsweise mangelhaft nachkommen. 

 
8. Die Dienstbarkeitsgeber*innen verpflichten sich für den Fall der 
Weiterveräußerung der vertragsgegenständlichen Grundstücke gemäß Punkt 1. 
dieses Vertrages, sämtliche in diesem Vertrag vereinbarten Rechte und Pflichten auf 
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die jeweiligen Rechtsnachfolger im Eigentum dieser Grundstücke zu überbinden und 
diese vertraglich zu verpflichten, auch ihrerseits im Falle der Veräußerung dieser 
Grundstücke für die Überbindung der übernommenen Pflichten zu sorgen. 
 
9. Den Dienstbarkeitsgeber*innen sowie deren Baurechtsnehmer*innen ist die 
Nutzung der dienstbarkeitsgegenständlichen Flächen für behördlich vorgeschriebene 
Naturschutzmaßnahmen sowie für Einrichtungen zum Zwecke der Wärmegewinnung 
gestattet, sofern dies auf anderen Flächen im Eigentum der Dienstbarkeitsgeber*innen 
unmöglich ist und das Ausmaß mit der Nutzung als öffentliche Parkanlage vereinbar 
ist. Die Stadt Wien ist in diesem Zusammenhang vollkommen schad- und klaglos zu 
halten. 
 

10. Die Dienstbarkeitsgeber*innen erteilen hiermit ihre ausdrückliche Einwilligung, 
dass aufgrund dieses Vertrages ohne ihr weiteres Wissen oder Einvernehmen ob der 
dienenden Grundstücke Nr.[•] inneliegend in der EZ [•] der Katastralgemeinde 
01658 Hirschstetten, die Dienstbarkeit der Duldung der jederzeitigen Benützung einer 
öffentlichen Parkanlage samt den dazugehörigen Einrichtungen nach Inhalt und 
Umfang des Punktes 2. dieses Vertrages zugunsten der Stadt Wien einverleibt werden 
kann. 

 
11. Die Projektwerberin3 ist Baurechtsnehmerin ob der Baurechtseinlage EZ 1971 
ob der Stammeinlage EZ 856 des Grundbuches der Katastralgemeinde 
01658 Hirschstetten. 

 
Die Baurechtsnehmerin stimmt einer räumlichen und inhaltlichen Einschränkung ihres 
vorgenannten Baurechtes um die für die gegenständliche Dienstbarkeit benötigten 
Flächen bzw. eingeräumten Rechte zu und ist mit der Einräumung der Dienstbarkeit 
durch den Eigentümer der Stammliegenschaft einverstanden. Der Eigentümer der 
Stammliegenschaft nimmt diese Zustimmung zur Einschränkung des Baurechtes an. 
 
Weiters bestätigt die Baurechtsnehmerin, dass die aus der Anlage ./A ersichtliche 
Servitutsfläche für die Benützung der Baurechtsbauwerke nicht vorteilhaft im Sinne 
des § 1 Abs. 2 BauRG ist. 
 
12. Festgehalten wird, dass mit diesem Vertrag etwaigen behördlichen 
Bewilligungen, die von den Dienstbarkeitsgeber*innen/der Baurechtsnehmerin 

 
3 Zum Zeitpunkt des Abschlusses des SBV ist das die Gemeinnützige Bau- u. 
Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd“ eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (FN 
99147 f), 1230 Wien, Untere Aquäduktgasse 7, sollte sich dies im Zuge der weiteren Entwicklung 
ändern, ist dies entsprechend anzupassen. 
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beizubringen sind, nicht vorgegriffen wird. Diese sind von den 
Dienstbarkeitsgeber*innen/der Baurechtsnehmerin auf ihre Kosten zu erwirken. 

 
13. Die grundbücherliche Durchführung dieses Vertrages obliegt der Stadt Wien. 

 
14. Alle mit Errichtung dieses Vertrages und seiner grundbücherlichen 
Durchführung verbundenen Kosten, Gebühren und sonstigen Abgaben tragen die 
Dienstbarkeitsgeber*innen zur ungeteilten Hand. 

 
15. Nebenabreden zu dem Vertrag und allfällige Ergänzungen desselben bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Eine Änderung dieser Bedingung durch 
mündliche Vereinbarung oder konkludente Handlung wird ausgeschlossen. 

 
16. Für alle aus diesem Rechtsgeschäft etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten, 
die nicht kraft Gesetzes vor einen besonderen ausschließlichen Gerichtsstand 
gehören, sind in erster Instanz die sachlich zuständigen Gerichte am Sitz der Wiener 
Stadtvertretung, 1082 Wien, Rathaus, ausschließlich zuständig. 
 
17. Von diesem Vertrag wird eine Urschrift angefertigt, die nach der 
grundbücherlichen Durchführung im Archiv der Stadt Wien verwahrt wird. Die 
Dienstbarkeitsgeber*innen erhalten auf Verlangen eine Kopie des Vertrages. 
 
Anlage ./A: Servitutsplan 
 

Genehmigt mit Beschluss des Wiener Gemeinderates 
vom……………….. 

Pr.Zl. ……………..-GWS 
 

Urkund dessen folgende Fertigungen: 
Wien, am ……………………. 

Für die Stadt Wien: 
 
 
 
 
 
 

Wien, am__________ 
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_________________ 
Die Dienstbarkeitsgeber*innen 
 
 
 
Wien, am__________ 
 
 
 
___________________ 
Die Baurechtsnehmerin 



Raum- und Funktionsprogramm

Basismodul
Minimum Standard MA 10 Räume der jeweiligen Funktionsgruppe

Kinder/Gruppe 20 KInder 25 Kinder

Gesamtkinderanzahl 140 Kinder 175 Kinder

Mietfläche/Gruppe 150 m² 180 m²

Mietfläche/Kind 7,5 m² 7,2 m²

Gesamtmietfläche 1050 m² 1260 m²

diese setzt sich zusammen aus

Gruppenräume und Nebenflächen 700 m² 750 m² Gruppenraum, Garderoberaum, Sanitärraum, Abstellraum

 Büro- und Personalräume 55 m² 105 m²
Büro Leitung, Besprechungsraum, Sozialraum, Personalgarderobe, Personalwaschraum 

mit WC, Personal-WC

Essen, Bewegung, multifunktionale Flächen 130 m² 140 m²
Bewegungsraum, multifunktionale Fläche/Marktplatz u.dgl. mit oder ohne 

Bistro/Speisebereich, Küche, Speis, Raum für Kühlgeräte

Sonstige Flächen 60 m² 105 m²
Behinderten-WC, Putzmittelraum, allgemeiner Abstellraum, Kinderwagenabstellraum, 

Raum für Gartenspielgeräte, Garten-WC

Verkehrsflächen 105 m² 160 m²
Der Verkehrsflächenanteil im Basismodul beträgt ca. 15 % der Summe der Nutzflächen 

und Sanitärflächen

Zusatzmodule
Nebenräume Bewegungsraum Garderoberaum, Sanitärraum, Abstellraum
Therapieraum betreiberspezifische Therapieräumlichkeiten

Zusatzflächen, für die eine Mietreduktion erforderlich ist

ungünstige Raumkonfiguration, dadurch 

höherer Verkehrsflächenanteil

Verkehrsflächen über die des Basismoduls hinaus; die Summe der Verkehrsflächen von 

Basismodul plus Zusatzfläche darf maximal 20 % der Summe der Nutzflächen und 

Sanitärflächen betragen
Mehrgeschoßzuschlag z.B. für zusätzlich erforderliche Küchen, Behinderten-WC, Nebenräume etc.

Pkw-Stellplätze: lt. Wiener Garagengesetz; keine Anmietverpflichtung 

Definition der Mietfläche: nach MRG bzw. WWFSG 

Raumbuch für Amtshäuser, Kindergärten und Schulen der Stadt Wien und Ergänzungen für Kindergärten sowie Raumblätter:

Kindergarten mit 7 Gruppen 

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/gebaeudemanagement/pdf/raumbuch.pdf

Hausnebenräume (Waschküche, Müllraum, Lager etc.) können ev. mit der Hausanlage mitbenutzt werden und sind nicht in der angegebenen Mietfläche enthalten (allenfalls zu einem geringeren 

Mietpreis)

Haustechnikflächen sind nicht Bestandteil der Mietfläche, sondern Allgemeinräume der Anlage

Freiflächen: Der Zielwert der Stadt Wien liegt bei mindestens 8 m² Spielfläche pro Kind. Laut Wiener Kindergartenverordnung muss jeder Kindergarten  einen im Freien gelegenen Spielplatz 

aufweisen, der ausreicht, um den die Einrichtung besuchenden Kindern Gelegenheit zur Bewegung in freier Luft zu bieten. Kann im verbauten Gebiet kein eigener Spielplatz bereitgestellt werden, 

ist dafür Vorsorge zu treffen, dass den Kindern die Benützung nahe gelegener Spiel- oder Sportplätze offen steht.

Detaillierte Größenangaben sind bei den Kindergartenbetreibern zu erfragen. Betreiberspezifische Verschiebungen zwischen den Funktionsgruppen sind möglich, solange alle gesetzlichen 

Grundlagen, insbesondere das Wiener Kindergartengesetz und die Wiener Kindergartenverordnung eingehalten werden.

10 - 30 m²
12 - 20 m²

insgesamt (Basismodul + Zusatzfläche) max. 20 % der 

Summe der Nutzflächen und Sanitärflächen

30 - 60 m²

Beilage ./3

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/gebaeudemanagement/pdf/raumbuch.pdf
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Bearbeiter :

LÖSM
Ausarbeitung

Prüfung

Aufnahme

LP 4

Kat. Gem. Hirschstetten 01658
Ger. Bez. Donaustadt

Beilage 4A

EZ. 856 Gst. 438/3

der Liegenschaft

---

KRES

KRED

Maßstab
1:500

Vorausexemplar

Naturstand
(M 1:500)

10m 0 10m 20m

Maßstabsleiste

30m 50m5m 40m

Die Eigentümer und Adressen wurden lt. Datenbank eingetragen.

Die Grundstücksgrenzen wurden sinngemäß nach der amtlichen Katastralmappe und den vorhandenen
Teilungsplänen eingetragen, sie wurden durch eine Grenzverhandlung festgelegt.

Flächenausweis

Alle Flächen wurden grafisch ermittelt.

Naturstand v. Juli 2017

Gesamtfläche 

m²

Bauland F1 16495

Epk F2, F3 9856

reservierter

Straßengrund

unentgeltliche

Abtretung aus

Eigengrund

Ersatzleistung u.

Kostenersatz

zu zahlen

273

2471

429

F4, F5

F6, F7

F8, F9

Die Eintragung der Bau- und sonstigen Widmungslinien erfolgte lt. Plandokument 8238 Entwurf 2
vom 05.04.2022 (öffentliche Auflage).
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Bearbeiter :

LÖSM
Ausarbeitung

Prüfung

Aufnahme

LP 4

Kat. Gem. Hirschstetten 01658
Ger. Bez. Donaustadt

Beilage 4B

EZ. 855 Gst. 438/2

der Liegenschaft

KRES

KRED

Maßstab
1:500

Naturstand
(M 1:500)

10m 0 10m 20m

Maßstabsleiste

30m 50m5m 40m

Die Eigentümer und Adressen wurden lt. Datenbank eingetragen.

Die Grundstücksgrenzen wurden sinngemäß nach der amtlichen Katastralmappe und den vorhandenen
Teilungsplänen eingetragen, sie wurden durch eine Grenzverhandlung festgelegt.

Flächenausweis

Alle Flächen wurden grafisch ermittelt.

Naturstand v. Juli 2017

Gesamtfläche 

m²

Bauland F10 19933

Epk F11, F12, F17 3179

reservierter

Straßengrund

unentgeltliche

Abtretung aus

Eigengrund

Ersatzleistung u.

Kostenersatz

zu zahlen

638

3400

357

F13, F15

F14, F16

F18, F19,     

F20, F21

Vorausexemplar

Die Eintragung der Bau- und sonstigen Widmungslinien erfolgte lt. Plandokument 8238 Entwurf 2
vom 05.04.2022 (öffentliche Auflage).
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Gesamtfläche 

m²

Bauland F22 20739

Epk F23 2591

reservierter

Straßengrund

unentgeltliche

Abtretung aus

Eigengrund

Ersatzleistung u.

Kostenersatz

zu zahlen

zu erwerben 

und abzutreten

oder §17/4a

F24
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F26, F27, 

F28, F29, 

F32

 F30, F31 35
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3406
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Bearbeiter :

LÖSM
Ausarbeitung

Prüfung

Aufnahme

LP 4

Kat. Gem. Hirschstetten 01658
Ger. Bez. Donaustadt

EZ. 686 Gst. 438/1, 438/6

der Liegenschaft

KRES

KRED

Maßstab
1:500

Naturstand
(M 1:500)

10m 0 10m 20m

Maßstabsleiste

30m 50m5m 40m

Die Eigentümer und Adressen wurden lt. Datenbank eingetragen.

Die Grundstücksgrenzen wurden sinngemäß nach der amtlichen Katastralmappe und den vorhandenen
Teilungsplänen eingetragen, sie wurden durch eine Grenzverhandlung festgelegt.

Flächenausweis

Alle Flächen wurden grafisch ermittelt.

Naturstand v. Juli 2017

Beilage 4C

Vorausexemplar

Die Eintragung der Bau- und sonstigen Widmungslinien erfolgte lt. Plandokument 8238 Entwurf 2
vom 05.04.2022 (öffentliche Auflage).



Beilage ./5 Mustervertrag über eine unentgeltliche Übereignung Epk-Fläche „Mitte“ 

 

 

 

 

 

MA 69 – 1620332 – 2022  

 

 

Vertrag über eine unentgeltliche Übereignung 
 

 

welcher zwischen den Projektwerbern1, im Folgenden kurz „Übereignerinnen“ 

genannt, einerseits und der Stadt Wien, Rathaus, 1082 Wien, andererseits 

abgeschlossen wird wie folgt: 

 

1. Die Übereignerinnen sind Eigentümerinnen der Liegenschaft EZ […] des 

Grundbuches der Katastralgemeinde Hirschstetten, bestehend aus den Grundstücken 

Nr. […] (im Folgenden als „Vertragsgegenstand“ bezeichnet). / Die Übereignerinnen 

sind Eigentümerinnen der Grundstücke Nr. […] inneliegend in der EZ […] des 

Grundbuches der Katastralgemeinde Hirschstetten (im Folgenden als 

„Vertragsgegenstand“ bezeichnet). 

 

2. Die Übereignerinnen übertragen den Vertragsgegenstand unentgeltlich in das 

Eigentum der Stadt Wien und diese übernimmt den Vertragsgegenstand unentgeltlich 

in ihr Eigentum. 

 

3. Der Vertragsgegenstand wird an einem noch einvernehmlich festzusetzenden 

Stichtag von den Übereignerinnen an die Stadt Wien übergeben und von der Stadt 

Wien übernommen. / Der Vertragsgegenstand wurde bereits am __.__.____ von den 

Übereignerinnen an die Stadt Wien mittels Übergabeprotokolls übergeben und von der 

Stadt Wien übernommen. 

 

Dieser Tag gilt auch als Stichtag für den Übergang von Rechten und Pflichten, Nutzen 

und Lasten, Gefahr und Zufall. 

 

Einvernehmlich wird festgehalten, dass die unentgeltliche Übertragung des 

Vertragsgegenstandes an die Stadt Wien in Erfüllung von städtebaulichen 

Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien zur Umsetzung von städtebaulichen 

Zielsetzungen erfolgt und somit keine Schenkungsabsicht gegeben ist. 

 

4. Ob der Liegenschaft EZ […] des Grundbuches der Katastralgemeinde 

Hirschstetten ist im Lastenblatt zur TZ […] die Dienstbarkeit […] zu Gunsten der Stadt 

 
1 ISd Vertrages sind einerseits ein einzelner Projektwerber oder mehrere Projektwerber sowie deren 
Rechtsnachfolger im Eigentum an den vertragsgegenständlichen Grundstücken gemeint. 
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Wien grundbücherlich eingetragen. Der Vertragsgegenstand wird mitsamt dieser 

aufrechten Last an die Stadt Wien übertragen.  

 

5. Mit Ausnahme der in Punkt 4. dieses Vertrages angeführten Dienstbarkeiten 

wird der Vertragsgegenstand von den Übereignerinnen bestandrechts-, satz- und 

lastenfrei übergeben und von der Stadt Wien übernommen. / Im Rahmen der Erfüllung 

von städtebaulichen Vereinbarungen bzw. damit in Zusammenhang stehenden 

behördlichen Aufträgen sind neben der in Punkt 4. genannten Belastung im Grundbuch 

zum Vertragsgegenstand die nachstehenden Dienstbarkeiten bzw. sonstigen Lasten 

eingetragen, welche von der Stadt Wien übernommen werden:  

 […] 

Im Übrigen wird der Vertragsgegenstand mit Ausnahme der in diesem und in Punkt 4. 

dieses Vertrages angeführten Dienstbarkeiten bzw. sonstigen Lasten von den 

Übereignerinnen jedoch bestandrechts-, satz- und lastenfrei an die Stadt Wien 

übergeben und von dieser übernommen.  

 

6. Die Übereignerinnen leisten keine Gewähr für einen besonderen im Vertrag 

nicht bedungenen Zustand. Insbesondere leisten die Übereignerinnen keine Gewähr 

für die Freiheit von Kontaminationen und Altlasten, sofern diese nicht wissentlich von 

ihnen verursacht wurden. Weiters leisten sie keine Gewähr dafür, dass der 

angestrebten Bebauung und Verwendung durch die Stadt Wien sonstige 

verwaltungsbehördliche Hindernisse nicht entgegenstehen. Festgehalten wird, dass 

die Stadt Wien in Kenntnis der gesicherten ALTLAST W6 Mobil, ausgewiesen in 

Anhang 9 zur Altlastenatlas-VO, auf der Liegenschaft EZ 172 mit dem Grundstück Nr. 

599/1, auf der Liegenschaft EZ 4068 mit dem Grundstück Nr. 593/3 sowie auf der 

Liegenschaft EZ 1584 mit dem Grundstück 595/1, jeweils des Grundbuches KG 01660 

Kagran, ist. Sollten im Zuge der seitens der Übereignerinnen herzustellenden 

Höhenlage Kontaminationen vorgefunden werden, so sind die Übereignerinnen vor 

Übergabe des Vertragsgegenstandes dazu verpflichtet, diese auf ihre Kosten fach- 

und sachgerecht zu entsorgen. 

 

7. Die Übereignerinnen erklären ausdrücklich, dass der Teilungsplan […] bereits 

vor Unterfertigung dieses Vertrages grundbücherlich durchgeführt wurde. 

 

8. Die grundbücherliche Durchführung dieses Vertrages erfolgt durch die Stadt 

Wien. 

 

9. Alle im Zusammenhang mit der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages 

stehenden Kosten, Gebühren, Steuern und sonstigen Abgaben trägt die Stadt Wien. 

 

10. Die Vertragsurkunde wird von der Stadt Wien errichtet, wobei hievon eine 

Urschrift ausgefertigt und im Archiv der Stadt Wien verwahrt wird. Die Übereignerinnen 

erhalten auf Verlangen eine Kopie des Vertrages. 
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11. Für alle aus diesem Rechtsgeschäft etwaig entspringenden 

Rechtsstreitigkeiten, für die nicht kraft Gesetzes eine Gerichtsstandsvereinbarung 

ausgeschlossen ist, sind in I. Instanz die sachlich zuständigen Gerichte am Sitz der 

Wiener Stadtvertretung, 1082 Wien, Rathaus, ausschließlich zuständig. 

 

12.  Nebenabreden zu dem Vertrag und allfällige Ergänzungen desselben bedürfen 

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Eine Änderung dieser Bedingung durch 

mündliche Vereinbarung oder durch konkludente Handlungen wird ausgeschlossen. 

 

13. Die Übereignerinnen erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne 

weiteres ob der Liegenschaft EZ […] des Grundbuches der Katastralgemeinde 

Hirschstetten, bestehend aus den Grundstücken Nr. […], das Eigentumsrecht für die 

Stadt Wien zur Gänze grundbücherlich einverleibt werde. / Die Übereignerinnen 

erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne weiteres die Grundstücke Nr. […] 

vom Gutsbestand der den Übereignerinnen gehörenden Liegenschaft EZ […] des 

Grundbuches der Katastralgemeinde Hirschstetten abgeschrieben und einer, bereits 

zur Gänze im Eigentum der Stadt Wien stehenden Liegenschaft zugeschrieben 

werden oder aber für diese Grundstücke im selben Grundbuch eine neue Einlage 

eröffnet und ob dieser das Eigentumsrecht für die Stadt Wien zur Gänze einverleibt 

werde.  

 

 

Genehmigt mit Beschluss des Wiener Gemeinderates 

vom .................................... 

Pr.Zl. ................................................-GWS 

 

 

Urkund dessen folgende Fertigungen: 

Wien, am .................................... 

Für die Stadt Wien: 
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Qualitätenkatalog | Entwicklungsgebiet Süßenbrunner West

Stand 06.06.2023

Das Ziel dieses Verfahrens ist die Errichtung eines hochwert igen, klimaresilienten Stadtquart iers,

mit einem ausgewogenen Angebot an Wohnnutzungen, Handel und Dienst leistungen, sowie

begrünten Freiräumen für Freizeit  und Erholung. Mit der Anordnung und Höhenstaffelung der

einzelnen Bauwerke wird ein städt isches Ensemble angestrebt, das adäquat  auf die

kleinmaßstäbliche Bebauung im Osten reagiert, eine lebendige Stadtsilhouette im Westen schafft

und eine durchlässige Verbindung zum weit läufigen Grünraum zwischen neuer Bebauung und S2

erlaubt. Zudem soll im Zusammenspiel von Objekt- und Freiraumplanung ein klimafittes Viertel

entstehen, bei dem großzügige Begrünung und systematisch durchdachte Durchlüftung der

Anlage sommerliche Überhitzung minimieren.

Das Planungsgebiet wurde in fünf Bebauungsfelder im Umfang zwischen 154 WE und 322 WE

aufgeteilt. Als öffentliche Freif lächen wurden zwei Epk-Flächen projekt iert , die südliche mit  rund

4.700 m², die nördliche mit rund 11.650 m². Ein zweistufiger Architektur- und Freiraumwettbewerb

wurde für vier Bearbeitungsfelder und die zwei Epk-Flächen abgehalten. Die aus diesem Verfahren

hervorgegangenen Siegerprojekte sowie das Fixstarterprojekt  auf Bearbeitungsfeld 0 sind

Gegenstand des weiterführenden, qualitätssichernden Prozesses, in dem die architektonische

Gestaltung, die Freiraumplanung, die Erdgeschossprogrammierung und die Organisation der

Tiefgaragen des gesamten Entwicklungsgebiets koordiniert  werden.

Dieser Katalog fasst die wesentlichen Qualitätsziele des Masterplans zusammen; im Rahmen der

Vorprüfung werden die Projekte auf deren Erfüllung geprüft.

Gestaltungsleitlinien für Städtebau, Freiraum und Bauten

Präambel /  Struktur und Intention des Leitbilds

Das Projektareal liegt im 22. Wiener Gemeindebezirk und umfasst insgesamt 8,44 Hektar. Es ist  ein

langgestrecktes Areal entlang der westlichen Seite der Süßenbrunner Straße und erstreckt sich

zwischen der Oberfeldgasse im Süden und der Breitenleerstraße im Norden.

Im Westen ist das Areal durch ein eingezäuntes Gewässerschutzgebiet begrenzt, westlich des

Gewässerschutzgebiets befindet sich ein weit läufiger, landwirtschaft lich genutzter Grünstreifen,

sowie ein Waldstreifen entlang der S2.

Die Bauten östlich der Süßenbrunner St raße wurden ab 1993 - auf Basis eines städtebaulichen

Masterplans von Otto Häuselmayer - errichtet . Diese Bebauung besteht  aus einer engmaschigen

Struktur überwiegend dreigeschoßiger Wohnbauten, die sich zur Süßenbrunner St raße hin als eine

weitgehend geschlossene Straßenfront zeigt, die zum Teil durch Passagen mit

Fußwegeverbindungen unterbrochen ist.

Die Bebauungs- und Freiraumstruktur des neuen Planungsgebiets ist  einerseits als Antwort auf den

Kontext seiner Stadtlage und Nachbarschaft zu sehen. Die Höhenstaffelung des Ensembles von



Beilage 6 zum städtebaulichen Vertrag

Entwicklungsgebiet Süßenbrunner Straße West | Qualitätenkatalog
 2 /  7

Ost nach West beabsicht igt eine ortsgerechte Überleitung von der kleinmaßstäblichen Bebauung

im Osten zum „Grünen Band“ im Westen. Die Gebäudehöhe der Ostzeile formuliert im

Zusammenspiel mit dem gegenüberliegenden Bestand einen harmonischen St raßenraum. Die

Bauten in der Westzeile sind höher angelegt und die Höhenstaffelung dieser Bauten ist  kraftvoll

art ikuliert , damit  eine lebendige Stadtsilhouette in Richtung Grünraum entsteht. Die Ostzeile wird

an best immten, jeweils an den Straßen und Passagen des gegenüberliegenden Bestands

angepassten Stellen unterbrochen, um das neue Areal mit  dem bestehenden Wegenetz zu

verknüpfen. An zwei strategisch gewählten Standorten im Areal sind öffent liche Parkflächen

posit ioniert, um begrünte Verbindungen zwischen Bestand und dem grünen Band herzustellen.

Zudem schafft  der Masterplan eine eigene, in sich kohärente Raumstruktur. Die Unterbrechungen

der Ost- und der Westzeilen sind versetzt  zueinander angeordnet, um eine lebendig rhythmisierte

Raumstruktur entlang des mitt igen Freiraums des Areals („Der Zentralsteifen“) zu erzeugen. Diese

Freiraumsystemat ik verleiht der Anlage eine klare Orientierung, vernetzt sie mit dem öffentlichen

Gut und sichert eine prägnante Adressbildung für die jeweiligen Hauseingänge. Die versetzte

Freiraumstruktur dient auch dazu die Luftzirkulat ion unter Berücksicht igung der

Hauptwindrichtungen innerhalb der Bebauungsinseln aufrechtzuerhalten, um die Bildung von

Hitzeinseln zu vermeiden. Bei den Parkflächen und an den zwei Endparzellen sind bauliche

Hochpunkte angeordnet, die dem Areal signif ikante städtebauliche Akzente verleihen.

Qualitäten in Städtebau, Architektur, Freiraum und M obilität

1. städtebauliche und stadtplanerische Grundsätze

a. Die Bebauung und Freiraumgestaltung wird möglichst entsprechend dem

Wettbewerbsergebnis unter Berücksichtigung der Juryempfehlung umgesetzt.

b.  Zwei Mobilitätsstat ionen werden gemäß Beilage Mobilitätskonzept öffent lich

zugänglich umgesetzt  und deren betriebliche Finanzierung über 4 Jahre sichergestellt .

Nach Möglichkeit  sollen alle Haushalte als Anreiz zur Nutzung bei Erstbezug

Gutscheine zum Ausprobieren der Sharing-Angebote erhalten.

c. Auf allen Bauplätzen und im öffent lichen Raum sind ausreichend Radabstellplätze

sowohl im Freien als auch in überdachten Bereichen herzustellen.

d. Es sind mindestens 10 allgemein zugängliche Radabstellplätze im Nahbereich jedes

Hauseingangs herzustellen.

e. Möglichst viele der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrradabstellplätze sind möglichst

ebenerdig anzuordnen und sollen jedenfalls im Gebäude auf kurzem Weg erreichbar

sein.

f. Die rest lichen Fahrradabstellplätze sind über ausreichend große Aufzüge bzw. Rampen

mit nicht mehr als 10% Neigung zu erschließen. Weiters zu beachten: Direkte Wege,

gute Beleuchtung, Vermeidung von Angsträumen, Berücksicht igung von

Radabstellplätzen für Beschäft igte wo gegeben.
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g. Pro Fahrradraum wird eine Radservicestat ion (Stele oder Wandschrank mit Luftpumpe

und Werkzeug) errichtet. In den Fahrradräumen sind E-Lademöglichkeiten für Elektro-

Fahrräder vorzusehen.

h. Vorrangig werden für Fahrräder Anlehnbügel oder Doppelstockparker errichtet; das

erhabene Wohnniveau im Erdgeschoss begünstigt den Einsatz von

Doppelstockparkern. Hängevorrichtungen oder Radständer, in denen lediglich das

Vorderrad eingeklemmt wird, gewährleisten kein qualitätsvolles Abstellen, und werden

nicht errichtet.

i. In den Fahrradräumen ist auf Möglichkeiten für das Abstellen von größeren

Fahrrädern /  Lastenrädern und Anhängern zu achten (5% der Stellplätze).

j. Mindestens 5 % der Pflichtstellplätze für Pkw sind mit E-Lademöglichkeiten

auszustatten. Neben der herzustellenden Leerverrohrung für alle Pkw-

Pflichtstellplätze ist die ausreichende Anschlussleistung bzw. Platz für ein unter

Umständen benötigtes Lastmanagementsystem mit zu berücksicht igen, sofern sich

der Bedarf an Ladestat ionen erhöht.

2. ökologische und soziale Grundsätze

a. Im Sinne des Animal-Aided-Designs werden geschützte, aber auch andere Tierarten

erhalten und durch artgerechte Habitatsausbildungen gezielt  gefördert.

Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche, deren Pflanzen und Tierbestand während der

Bauzeit geschützt  und erhalten werden sollen (z.B. im Randbereich zum

Gewässerschutzgebiet) werden voraussichtlich im naturschutzrechtlichen Verfahren

definiert und müssen in die Freiraumplanung integriert werden.

b. Zur Redukt ion sommerlicher Sonneneinstrahlung auf Fassaden und in den Freiräumen

ist eine möglichst hohe Zahl an großkronigen, schattenspendenden Bäumen

einzuplanen. Für großformatige Bäume mindestens Hochstamm Stammumfang

25/ 30 cm, bzw. Mehrstamm 500-550 cm. Mindeststammumfang für Gehölze:

Hochstämme Stammumfang 16/ 18 cm bzw. Mehrstämmige 350-400 cm.

c. Die Begrünung möglichst vieler Flächen – auch Flachdächer und Fassaden – ist

vorgesehen. Möglichst wenige Freif lächen sollen befest igt werden, möglichst viel

bepflanzte Fläche ist vorzusehen.

d. Fassadenbegrünung ist über das behördlich vorgeschriebene Ausmaß hinaus, auch

abseits der St raßenfronten vorzusehen.

e. Im Sinne der Klimawandelanpassung wird jedes Gebäude- und Freiraumprojekt durch

planungsbegleitende Mikroklimaanalysen optimiert.

f. Die Auswahl an eingesetzten Pflanzen- und Baumarten soll den künft ig zu

erwartenden klimatischen Entwicklungen angepasst werden.

g. Ein Konzept für Regenwassermanagement mit natürlicher Bodenversickerung ist für

jedes Bearbeitungsfeld zu erarbeiten.

h. Die wertvolle bestehende Bodenstruktur in den zukünft igen Freiräumen ist im Zuge

der gesamten Baumaßnahmen frei von Lagerflächen und Baustellenverkehr zu halten;

Verdichtungen sind vor Herstellung der Grün- und Freiräume t iefgründig zu lockern.
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3. Architektur

a. Adressenbildung: Hauseingänge sollen von der Straße oder dem nächstgelegenen

Vorhof klar ablesbar sein.

b. Hauszugänge sind immer räumlich und visuell von Garagenrampen zu trennen.

c. Garagenrampen sind baukörperintegriert  zu planen.

d. Keine fensterlosen Stirnseiten/ Feuermauern (Ausnahme: wo diese aus baurechtlichen

Gründen und zum Brandschutz vorgeschrieben sind).

e. Höchste Sorgfalt  bei der Gestaltung der Fassaden vor Müllräumen, Kinderwagen- und

Fahrradabstellräumen (keine »toten« Fassadenteile).

f. Es sollen Lösungsansätze für hochqualitat ive Sichtschutzmaßnahmen bei Balkonen

und Loggien geplant werden.

g. Die Programmierung von Nicht-Wohnnutzungen ist zwischen den unterschiedlichen

Bearbeitungsfeldern zu koordinieren. Ein über das gesamte Entwicklungsgebiet

abgestimmtes Angebot an Gemeinschaftsfunkt ionen bzw. -räumen wird angestrebt.

h. Mindestens eine anbieterneutrale Paketstat ion ist vorzusehen. Diese ist/ sind nach

Möglichkeit  für eine bauplatzübergreifende Nutzung herzustellen.

4. Freiraum /  öffentlicher Raum

a. Je Bearbeitungsfeld bzw. Park wird die Freiraumplanung durch das jeweils prämierte

Landschaftsarchitekturbüro durchgeführt.

b. Die Errichtung des Park Nord erfolgt auf Basis des Wettbewerbsergebnisses und unter

Berücksichtigung der Vorgaben des Wiener Parkleitbilds (in der letztgült igen Fassung).

Die Fachmeinungen der zuständigen Dienststellen der Stadt Wien, insbesondere

bezüglich der Parkausgestaltung, sowie Umwelt- und Artenschutz und die aktuellen

Wohnbauforschungen zu Freiraumqualitäten, insbesondere als Beitrag zum

Klimaschutz, werden berücksicht igt.

c. Keine Zäune zwischen den einzelnen Bearbeitungsfeldern bzw. Bauplätzen,

Abgrenzungen nur zwischen Privatgärten und halböffentlichen bzw. öffentlichen

Räumen.

d. Sicherung des privaten Freiraums in Form eines qualitätsvollen, bauseit igen

Sichtschutzes sowie einer qualitätsvollen Ausgestaltung der Niveauunterschiede gem.

Leitbild Pkt. 2.4.

e. Lüftungsbauten sollten bodeneben sein oder gut in die Gebäude oder in die

Gestaltungselemente des Freiraums integriert werden; die Lage und Größe der

bodenebenen Lüftungsbauten soll zwischen den Bearbeitungsfeldern abgestimmt

werden.
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f. Minimierung der Unterbauung im Vorhof- und Gartenhofbereich; Ausreichende

Erdkerne oder Überschüttungen zur Pflanzung der gem. §79 Abs. 7 der Wiener

Bauordnung vorgeschriebenen Bäume.

g. Ausreichende Humusschicht im Aufbau über Tiefgaragen oder Kellerräumen

(Mindestens 60 cm, zwecks Sicherung eines qualitätsvollen Bewuchses). Wenn

Baumpflanzungen über Unterbauungen geplant sind, muss eine Überdeckung von

mindestens 150 cm netto gegeben sein.

h. Zwischen den Bearbeitungsfeldern und den Parks sind Lage und Höhe der

Weganschlüsse zu koordinieren.

i. Für den Westweg werden für das gesamte Quart ier einheit liche Vorgaben für

Bodenbeläge, Ausstattung, Möblierung und Beleuchtung festgelegt, die im gesamten

Quartier eingehalten werden müssen.

j. Der „Zentralstreifen“ kann je Bearbeitungsfeld individuell gestaltet werden, jedoch ist

die Materialität  der Bodenbeläge zwischen den Bearbeitungsfeldern, insbesondere an

den Übergängen, abzust immen.

k. Durchgänge werden gemäß dem Wettbewerbsprojekt umgesetzt.

l. Ein übergeordnetes Grundkonzept für den abgestimmten Einsatz von Bepflanzungen,

Stadtraummöblierungen und Farben im Freiraum wird entwickelt . Dieses strukturiert

die gesamten halböffent lichen und öffent lichen Freiräume des Quart iers, und ist im

gesamten Entwicklungsgebiet einzuhalten.

m. Die Ausstattung der Spielplätze ist im Gesamtgebiet für Kleinkinderspielplätze, Kinder-

und Jugendspielplätze sowie Parks abzustimmen, sodass ein differenziertes Angebot

mit unterschiedlichen Spielschwerpunkten vorliegt.

n. Die Errichtung von Kleinkinderspielplätzen ist zwischen den Bauplätzen zu

koordinieren, unerwünscht sind zu viele sich ähnelnde Kleinkinderspielplätze. Diese

Punkte sind zwischen den Baut rägern je nach Realteilung zu klären. Ein

abwechslungsreiches Erscheinungsbild mit unterschiedlichen Nutzungsangeboten

sowie eine gelungene Koordination der Anordnung wird angestrebt.

o. Um das Angebot an Wasserelementen zu optimieren, sind die eingesetzten

Wasserelemente zwischen den Baufeldern und den Parks (Nebelanlagen u.dgl.)

abzustimmen und zu koordinieren.

p. Zur Vermeidung von Hitzeinseln sind Asphalt f lächen auf ein Minimum zu reduzieren

und stattdessen werden helle und versickerungsoffene Beläge verwendet.

q. Allenfalls erforderliche Feuerwehrzufahrten und -aufstellf lächen sind minimiert und

gestalterisch sinnvoll in die Freiraumgestaltung integriert .

r. Auf den Epk-Flächen sind keine Feuerwehrzufahrten und -aufstellf lächen zulässig.

Diese dürfen auch nicht zulasten der Vegetat ion im angrenzenden Sondergebiet

ausgeführt werden.
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5. Prozesse der Beteiligung und Aktivierung

Die ‚Nachbarschaftsbildung‘ als soziales Zusammenwachsen der Hausgemeinschaft erfolgt

durch ein Besiedlungsmanagement. Ein externes intermediäres Büro moderiert  und

unterstützt  sozialorganisatorisch. Im Mittelpunkt  steht dabei die part izipat ive ‚Aneignung‘

der Allgemeinräume im EG und auf den Etagen sowie ihre (nachhalt ige) Belebung und

Verwaltung. Das „Community Building“ wird als zielgruppenorientierter Begleitprozess in

Phasen moderiert .

Bauplatzübergreifende Themen werden darüber hinaus im Qualitätsbeirat  behandelt.

6. Struktur und Verankerung der Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung erfolgt durch das Instrument des Qualitätsbeirats. Dieser hat die

Aufgabe, die Prozesse im Zuge der Entwicklung des Quartiers fachlich zu begleiten und zu

beraten – vom Entwurf bis zur Umsetzung. Dies mit dem Ziel, die bestmögliche Qualität für

die Entwicklung des gesamten neuen Quart iers zu erreichen. Neben den

bauplatzbezogenen Qualitäten der geförderten sowie freif inanzierten Projekte stehen

hierbei insbesondere die Qualitäten des Quart iers im Fokus.

Im Zuge eines dialogorientierten Prozesses mit Kolloquien und themenbezogenen

Workshops werden die einzelnen Projekte im Zusammenwirken untereinander und mit den

öffentlichen Räumen im Sinne eines gemeinsamen und quart iersbezogenen

Qualitätsverständnisses weiterentwickelt  und präzisiert .

Die Beurteilung der Qualitäten erfolgt in der Qualitätsbeiratssitzung auf Basis der gesetzten

quart iersbezogenen Ziele und Qualitätsanforderungen aus dem Qualitätenkatalog. Um die

Umsetzung der jurierten Qualitäten sicherzustellen sind bei Projektänderungen die

adapt ierten Unterlagen dem Qualitätsbeirat  erneut vorzulegen und nach dessen Freigabe

zu realisieren.

Vor Baubeginn ist ein Zwischenbericht einzureichen, im Zuge dessen die Umsetzung der

dem Beurteilungsgremium vorgelegten Qualitäten nachzuweisen ist. Den Abschluss des

Qualitätssicherungsprozesses stellt  die Endbegehung nach Baufert igstellung dar.

Der Qualitätsbeirat besteht  neben dem Vorsitz aus der Kerngruppe – diese umfasst

Mitglieder des Grundstücksbeirates aus den Bereichen „Städtebau und Architektur“,

„Freiraum/ Öffent licher Raum“, „Klima, Energie- und Kreislaufwirtschaft“ und „Kultur und

Soziales“ – sowie aus der quart iersbezogenen Erweiterung – Vertreter*innen der

Masterplaner*innen und der Grundstückseigentümer*innen, je einem/ einer Vertreter*in

des Bezirks, der Stadtplanung Wien, der Kammer der Ziviltechniker*innen, Architekt*innen

und Ingenieur*innen und der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler*innen.
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Die Verfahren des Qualitätsbeirates werden über die Geschäftsstelle abgewickelt , die im

wohnfonds_wien eingerichtet ist . Zu ihren Aufgaben zählen die Organisat ion sämtlicher

Verfahrensschrit te, die Vorbereitung der Workshops und der Sitzungen, die Abwicklung

der Einreichungen sowie der Qualitätsüberprüfungen der Bauvorhaben bis hin zur

Endbegehung.

7. Baustellenlogistik bzw. –abwicklung

Die einzelnen Bauphasen werden unter den Beteiligten insbesondere zur Minimierung des

Baustellenverkehrs baulogist isch abgestimmt.
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Angebot in der Umgebung ergänzen, 
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Raumstruktur

Bearbeitungsfelder

Baufelder

Bebauungsweise

halböffentlicher
Freiraum

fußläufiges
Wegenetz

Das Erweiterungsgebiet wird in drei 
BebauungsInseln aufgeteilt.
Zwischen diesen Blöcken sind zwei 
begrünte Parks eingefügt.

Jedes der fünf Bearbeitungsfelder wird  
von einem Planungsteam bearbeitet. 
Sie erhalten die Bezeichnungen BAF 0  
(Fixstarter) bzw. BAF 1 - BAF 4 (WB).

Die Bearbeitungsfelder sind in 25, von 
Baufluchtlinien begrenzten Baufeldern 
unterteilt. Sie erhalten die Bezeich-
nungen 0_1 bis 4_25 

Die drei Stadtbausteine:

Ostzeile

Westzeile

Kopfbauwerke

Drei Typen von halböffentlichem Raum:

Gartenhöfe

Zentralstreifen

Vorhöfe

Die Elemente des Wegenetzes:

Westweg

Mittelweg

Gehsteig

BebauungsInsel Süd BebauungsInsel Mitte BebauungsInsel Nord

BAF 0 BAF 1 BAF 2 BAF 3 BAF 4

Park Mitte
Park Nord
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Ausgangslage 1.0

Lage in der Stadt

Das Projektgebiet liegt im 22. Wiener 
Gemeindebezirk und umfasst insgesamt 
8,44 Hektar. Es erstreckt sich entlang 
der westlichen Seite der Süßenbrunner 
Straße, zwischen Oberfeldgasse im Sü-
den und Breitenleerstraße im Norden.

Im Westen wird das Areal durch ein 
eingezäuntes Gewässerschutzgebiet 
begrenzt; westlich des Gewässerschutz-
gebiets befindet sich eine landwirt-
schaftlich genutzte Grünfläche und ein 
Waldstreifen. 

Die Bauten östlich der Süßenbrunner 
Straße wurde ab 1993, auf Basis eines 
städtebaulichen Masterplans von Otto 
Häuselmayer von 1991, errichtet. Diese 
Bebauung besteht aus einer engmaschi-
gen Struktur überwiegend dreigescho-
ßiger Wohnbauten, die sich zur Süßen-
brunner Straße hin als eine weitgehend 
geschlossene Straßenfront zeigt, die 
zum Teil durch Passagen mit Fußwege-
verbindungen durchbrochen ist.



Ausgangslage 1.1

Entwicklungsgebiet im 
städtischen Umfeld

Im Westen liegt die S2 „Nordrandschnell-
straße“ Diese übergeordnete Verkehrs-
anbindung wird durch einen Waldstreifen, 
sowie landwirtschaftlich genutzte Grünflä-
chen vom Planungsgebiet getrennt.  
Westlich des Areals liegt ein eingezäuntes, 

mit einem Schönungsteich versehenes 
Gewässerschutzgebiet, das  sich ab der 
Oberfeldgasse über etwa zwei Drittel des 
Projektgebiets erstreckt. Im Nordwesten 
werden Flächen für eine Verkaufshütte für 
landwirtschaftliche Produkte, in der Nähe 

der Kreuzung Breitenleer Straße / Süßen-
brunner Straße, vorbehalten. 
Südlich des Planungsgebiets verkehrt die 
Straßenbahnlinie 26, die eine hochrangige 
öffentliche Verkehrsverbindung nach 
Kagran bzw. Hausfeldstraße darstellt.

S2

Waldstreifen

Grünes Band /
Landwirt-

schaftsgebiet

Gewässerschutzgebiet

Teich
Hirschstetten

Bebauungsgebiet
Süßenbrunner- Str. Ost

Entwicklungsgebiet
Süßenbrunner West

Straßenbahn 26

Bebauungsgebiet 
Einfamilienhäuser
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Kleinkinder

Band“

Leitbild 2.0

Grünes Band

Leitbild 2.1

Grundlagen Stadtplanung

Die übergeordnete Grünraumplanung der 
Stadt Wien sieht ein „Grünes Band“ vor, das 
Hirschstetten und Süßenbrunn verbindet. Das 
Projektgebiet grenzt an dieses Band.

Die Stadtplanung sieht eine Vernetzung zwi-
schen der neuen Bebauung und dem Bestand 
im Osten vor. Die Bewegungsachsen werden 
zum Grünraum im Westen hin fortgesetzt.



Sportplatz u. Jugend-u. Kinderspielplatz

im EpK-Bereich

Freiraum

Kindergarten

EpK

EpK

Leitbild 2.2

Vernetzung von Wohngebiet 
und Grünland
BebauungsInseln & Grünzüge

Das langgestreckte Projektgebiet wird 
in drei etwa gleich große Blöcke geteilt. 
Zwischen den Blöcken sind zwei Grün-
züge als Epk-Flächen eingefügt, die den 
städtischen Bestand östlich der Süßen-
brunner Straße mit dem „grünen Band“ 
lt. Strategieplan Donaustadt (MA21) im 
Westen verbinden. 
Die südliche Epk-Fläche (Park Mitte), 
gegenüber dem Jakob-Bindel-Platz, 
dient als Grün- und Erholungsfläche für 
das neue und das bestehende Stadt-
quartier, die nördliche Epk-Fläche (Park 
Nord) nimmt zum Teil die erforderlichen 
Flächen für gemeinschaftlich genutzte 
Kinder- und Jugendspielplätze, sowie 
Aktivitätsflächen für Sport und Freizeit 
auf.
Die Blöcke Süd und Mitte sind in je zwei 
Bearbeitungsfelder geteilt, die über eine 
gemeinsame Tiefgarage verfügen.

Bebauungsinsel MitteBebauungsinsel Süd Bebauungsinsel Nord

Park Nord

Park Nord schließt 
sich an die Achse 
Korianderweg an

Jakob-Bindel-Platz 
wird ins neue Gebiet 
räumlich eingebunden

Park Mitte

Durchquerung 
Gewässerschutzgebiet
Anbindung ans Grüne

Anbinden ans „Grüne Band“

Synergie zw. 
neuem Park u. 

bestehender
Parkanlage



Leitbild 2.3

Verknüpfung halböffentlicher Freiraum
Vorhöfe, Gartenhöfe & Zentralstreifen

Eine rhythmisch strukturierte Folge von Freiräumen, 
verknüpft über ein zentrales Wegenetz, sichert für die 
Anlage hohe Wohnqualität und gute Vernetzung.

Zwischen den Bauten der Ostzeile angelegt, bilden die 
Vorhöfe Unterbrechungen in der Front der Süßenbrunner 
Straße. Sie verleihen somit dem Straßenraum eine auf-
gelockerte Raumqualität und binden den inneren Bereich 
der Blöcke an die Straße an.

Gartenhöfe sind die gartenähnlich zu gestaltenden 
Freiflächen, die sich zwischen den Bauten der „Westzeile“ 
befinden. Zu dem im Westen liegenden „Grünen Band“ 
hin geöffnet, können sie intensiv begrünt, bzw. mit grö-
ßeren Bäumen versehen werden. Sie dienen als Aufent-
halts-, Erholungs- und ggf.  Spielflächen für Kleinkinder.

Die Zentralstreifen sind die zusammenhängenden 
Freiraumbereiche zwischen der „Westzeile“ und der 
„Ostzeile“. Sie bilden abwechslungsreiche, überwiegend 
begrünte Zonen im Zentrum der BebauungsInseln und 
verknüpfen die Vorplätze und Gartenhöfe miteinander. 
Sie bieten Freiraum für Bewegung, für das Verweilen und 
ggf. auch für Kleinkinderspielplätze an.

Gartenhöfe

Vorhöfe

Zentralstreifen

Vorhöfe öffnen 
sich zur Straße hin. 

Gartenhöfe blicken 
auf das „Grüne Band“

Zentralstreifen stellen den internen 
Freiraum für das Neubaugebiet dar
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Übergang Gehsteig
Sockelmauer od. ähnlicher straßenseitiger 
Abschluss zu den erhabenen Eigengärten. 
Begrünungsstreifen vor der Einfriedung als 
Straßengestaltung und Sichtschutz

Übergang Westweg
Höhenunterschied ca. 55cm zw. Eigen-
garten und Niveau Fußweg. Innovative 

Gestaltungsvorschläge für Begrünung & 
Sicherung der Privatheit sind gefragt

Übergange Zentralstreifen
Höhenlage ist variabel und kann vom Planungsteam 

frei gewählt werden. Innovative Gestaltungsvor-
schläge für Begrünung und Sicherung der Privatheit 

in den angrenzenden Eigengärten sind gefragt

WESTZEILEOSTZEILE

 

Leitbild 2.4

Ausgestaltung Übergänge im Freiraum
Eigengärten, Wege & Straßenfronten 

Einfahrten, Ladezonen & Mobilty Points

Eine zentrale Aufgabenstellung bei der 
Planung des neuen Quartiers ist die 
Ausgestaltung des Übergangs zwi-
schen öffentlichem, halb-öffentlichem 
und privatem Raum. Für die Ostzeile, 
sowie die Westzeile, wird die FOK EG 
mit +0,55m ü. Gehsteig festgelegt; 
die Herangehensweise der Gestaltung 
jedes Eigengartens hängt jedoch von 

seiner jeweiligen Lage im Areal ab.
An der Süßenbrunner-Straße wird 
eine abgestimmte Ausgestaltung der 
Straßenfront angestrebt. Hier wird 
der Einsatz einer begrünten Stütz-
mauer entlang des Gehsteigs begrüßt. 
Hauseingänge, Garageneinfahrten 
und GV-Zonen sind in der Planung zu 
berücksichtigen.

Im Zentralstreifen wird die Höhe des 
anschließenden Geländes nicht fest-
gelegt, jedoch muss das Freiraumkon-
zept die Privatheit des Eigengartens 
gewährleisten. 
Die Höhenlage des Fußwegs West soll 
Bezug auf das angrenzende Gelände 
nehmen, die Freiraumgestaltung soll 
Privatheit für das EG sichern.

Mobility Point 1      
im Bereich Park Mitte

Mobility Point 2 
im Bereich Park Nord

Ladezone Ladezone

Zufahrt 
Gargage

Zufahrt 
Gargage

Zufahrt 
Gargage

erhabener Eigengarten / begrünter Sockel keine Eigengärten / Einfriedung nicht erlaubt Kindergarten / Freiflächen Gehsteigniveau 
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